
In den letzten fünfzig Jahren seit der
Verabschiedung der Allgemeinen Erklä-
rung der Menschenrechte im Jahr 1948
hat die internationale Gemeinschaft
wichtige Schritte bei der Bekämpfung
von Rassismus, Rassendiskriminierung,
Fremdenfeindlichkeit und damit
zusammenhängende Intoleranz unter-
nommen. Nationale und internationale
Gesetze sind erlassen worden; zahlreiche
internationale Menschenrechtsabkom-
men, insbesondere ein Vertrag über das
Verbot der Rassendiskriminierung, wur-
den verabschiedet. Fortschritte konnten
erzielt werden – dies zeigt der Sieg über
die Apartheid in Südafrika. Doch der
Traum von einer Welt ohne Rassenhass
ist bislang nur halb in Erfüllung gegan-
gen.

Obwohl die moderne Technologie die
Völker der Welt einander näher bringt
und politische Barrieren fallen, gibt es
in unseren Gesellschaften weiterhin Ras-
sendiskriminierung, Fremdenfeindlich-
keit und andere Formen von Intoleranz.
Horrorszenarien wie „ethnische Säube-
rungen“ sind in den letzten Jahren auf-
getaucht; in den neuen Medien wie dem
Internet breitet sich das Gedankengut
von der Überlegenheit einer Rasse aus.
Sogar die Globalisierung birgt Gefahren,
die zum Ausschluss von Bevölkerungs-
gruppen und zunehmender Ungleich-
heit führen - meist sind davon Menschen
bestimmter Rassen oder ethnischer
Gruppen betroffen.

Je mehr die Komplexität von Rassendis-
kriminierung und ethnischer Gewalt
zunimmt, desto mehr werden diese Sach-
verhalte zu einer Herausforderung für
die internationale Gemeinschaft. Als Fol-
ge kommt der Ruf nach neuen Instru-
menten auf, um den Rassismus weltweit
bekämpfen zu können. „Diese Weltkon-
ferenz hat das Potenzial, eine der bedeu-
tendsten Versammlungen zu Beginn die-
ses Jahrhunderts zu sein“, sagte die
Generalsekretärin der Konferenz und

Hohe Kommissarin für Menschenrechte
Mary Robinson. „Die Konferenz kann
noch mehr sein: Sie kann den Geist des
neuen Jahrhunderts gestalten und ver-
körpern, wenn sie von der gemeinsamen
Überzeugung ausgeht, dass wir alle Mit-
glieder einer einzigen Familie sind – der
Menschheit.“

Die Herausforderung 
im neuen Millennium 
annehmen
1997 beschloss die Generalversammlung
in ihrer Resolution 52/11 die Weltkonfe-
renz gegen Rassismus, Rassendiskrimi-
nierung, Fremdenfeindlichkeit und
damit zusammenhängende Intoleranz
einzuberufen. Die Weltkonferenz wird
vom 31. August bis 7. September in Dur-
ban, Südafrika, stattfinden und ein Mei-
lenstein in den Bemühungen sein, alle
Formen von Rassismus auszurotten. Sie
wird einen „intensiven Nachfolgeprozess
erfordern zur Überprüfung, ob die
Regierungen ihre Versprechen umge-
setzt haben“, sagte die Hohe Kommissa-
rin. Sie versprach, „sie zu einer Konfe-
renz des Handelns und nicht nur der
Worte zu machen“. Die Weltkonferenz
bietet die einmalige Chance, eine neue
Vision der Welt für den Kampf gegen
Rassismus im 21. Jahrhundert zu formu-
lieren.

Der Vorbereitungsprozess
Die Menschenrechtskommission der Ver-
einten Nationen fungiert als Vorberei-
tungsausschuss für die Weltkonferenz.
Im Vorfeld der Konferenz haben zwei
zwischenstaatliche Treffen stattgefunden
- das erste vom 1. bis 5. Mai 2000 und
das zweite vom 21. Mai bis 1. Juni 2001,
beide in Genf. Bei der ersten
Zusammenkunft trafen die Regierungen
eine Reihe von organisatorischen Ent-
scheidungen und verabschiedeten die
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vorläufige Tagesordnung sowie die
Geschäftsordnung der Konferenz. Zusätz-
lich hielten die Mitgliedstaaten im Januar
informelle Konsultationen ab, wo sie Bilanz
aus den Empfehlungen von sechs Experten-
seminaren, die in den letzten zwei Jahren
stattfanden, zogen. Sie diskutierten gleich-
falls die Entwürfe für die Deklaration und
das Aktionsprogramm, welche auf der Kon-
ferenz verabschiedet werden sollen.

Die vorläufige Tagesordnung
Die vorläufige Tagesordnung sieht folgende
Themen vor:

Thema 1: Ursprung, Gründe, Formen und
zeitgenössische Erscheinungen von Ras-
sismus, Rassendiskriminierung und damit
zusammenhängende Intoleranz;

Thema 2: Opfer von Rassismus, Rassendis-
kriminierung und damit zusammenhängen-
de Intoleranz;

Thema 3: Maßnahmen für Prävention, Auf-
klärung und Schutz, die auf die Ausrottung
von Rassismus, Rassendiskriminierung und
damit zusammenhängende Intoleranz auf
nationaler, regionaler und internationaler
Ebene abzielen;

Thema 4: Bereitstellung von wirksamer Hil-
fe, Zufluchtsmöglichkeiten, Wiedergutma-
chung sowie [kompensatorische] und ande-
re Maßnahmen auf nationaler, regionaler
und internationaler Ebene;

Thema 5: Strategien zur Erlangung von voll-
ständiger und effektiver Gleichheit zwi-
schen den Menschen, einschließlich inter-
nationaler Kooperationsstrategien sowie der
Unterstützung der Vereinten Nationen und
anderer internationaler Organe bei der
Bekämpfung von Rassismus, Rassendiskrimi-
nierung und Fremdenfeindlichkeit.

Die Klammern bei Thema 4 bedeuten, dass ein
Konsens über das Wort „kompensatorisch“ nicht
erreicht werden konnte.

Globales Handeln gegen
Rassismus
Seit ihrer Gründung haben die Vereinten
Nationen sich bemüht, Maßnahmen zur
Bekämpfung von Rassendiskriminierung
und ethnischer Gewalt zu ergreifen. Dieses

Engagement für die Würde und Gleichheit
der Menschen wird in der Verabschiedung
einer Reihe von Resolutionen, Konventio-
nen und Erklärungen deutlich, wie die:

• Konvention über die Verhütung und
Bestrafung des Völkermords – 1948 

• Erklärung über die Beseitigung aller For-
men von Rassendiskriminierung – 1963

• Internationale Konvention über die
Beseitigung aller Formen von Rassendis-
kriminierung – 1965

• Der 21. März wird zum Internationalen
Tag für die Beseitigung von Rassendiskri-
minierung erklärt – 1966

• Internationale Konvention über die
Bekämpfung und Bestrafung des Verbre-
chens der Apartheid – 1973

• Erste Dekade zur Bekämpfung von Ras-
sismus und Rassendiskriminierung –
1973–1982

• Erste Weltkonferenz zur Bekämpfung
von Rassismus und Rassendiskriminie-
rung, Genf – 1978

• Zweite Weltkonferenz zur Bekämpfung
von Rassismus und Rassendiskriminie-
rung, Genf – 1983

• Zweite Dekade zur Bekämpfung von Ras-
sismus und Rassendiskriminierung –
1983–1992

• Dritte Dekade zur Bekämpfung von Ras-
sismus und Rassendiskriminierung –
1994–2003

• Weltkonferenz gegen Rassismus, Rassen-
diskriminierung, Fremdenfeindlichkeit
und damit zusammenhängende Intole-
ranz – 2001

Das Internationale Jahr
Im Jahr 1998 hat die Generalversammlung
beschlossen, das Jahr 2001 zum Internatio-
nalen Jahr der Mobilisierung gegen Ras-
sismus, Rassendiskriminierung und damit
zusammenhängende Fremdenfeindlichkeit
zu erklären. Die Veranstaltungen zum inter-
nationalen Jahr tragen dazu bei, die welt-
weite Aufmerksamkeit auf die Ziele der
Konferenz zu lenken sowie Anregungen für
das zukünftige politische Engagement für
die Beseitigung von Rassismus und Rassen-
diskriminierung zu geben.
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